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Nachstehende Bekanntmachung wird aus « rund des
Gesetzes über den Belagerungszustand »om 4 . Juni 1*61,
i« Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915f teichs-Gesetzbl.S.813)—in Bayern aus«rund derÖerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1114 — des Ge¬
setzes. betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1114 (Reichs-
Gesetzblatt S . 339), in der Fassung vom 17. Dezember
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Be-
kountmachungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21.
Januar 1,15 (ReichS-Gesetzbl. S . 2b), vom 23 . September
1115 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) und vom - 3. März 1119
(Reichs-Gesetzbl S . 183) mit dem Bemerken zur allgemei-
»en Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach denen
der Anmerkung*) abgedruckten Bestimmungen bestraft wer¬
den sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen angedroht sind. Auch kann der Betrieb des Hun-
delsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung
unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23 . September
1115 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) geschloffen werden.

§ 1-
Nou dkl Bekanntmachung betrosseue Gegenstände.
Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen : Natur-

rohr (Glanzrohr . Stnhlrohr , Korbrohr , Malakkarvhr , Ped¬
digrohr , Flechtrohr , Rohrschienen, Rohrbast , Rohrabfall
Mruchpeddig , Peddigenden ), Weiden , Weidenstöcke, Wei-
denfchienen, Weidenrinde.

§ 2 .
Höchstpreise.

1. Die nachstehenden Preise fiir Rohr (X) sind die höch¬
st«,: Verkaufspreise und dürfen auch bei der Veräußerung
an den Verbraucher nicht überschritten werden.

2. Die Preise für Weiden und Weidenstöcke(B und C)
sind die Höchstverkaufspreisedes Weidenzüchters . Weiden-
jüchter ist derjenige , der Weiden auf eigene Kosten auf eige¬
nem oder fremdem Grundstück (als Eigentümer , Pächter
des Grund und Bodens oder als Käufer des Wachstums)
erntet . Der Weidenzüchter darf die Höchstpreise auch dann
nicht überschreiten, wenn er aufgekanfte Weiden und Wei¬
denstöcke weiterveräußert oder sonst als Händler auftritt.
Der Händler darf die Züchterpreise, soferr»diese pro Zentner
») 15 ii. weniger betragen , nicht mehr als um 20 v. H.,
d) über 15 cH  bis 30 Jt  betragen , nicht mehr als um

15 v. H.,
e) über 30 M betragen , nicht mehr als um 10 v. H. I

überschreite«.
3. Die Preise für Weidenschienen (I)) gelten für den j

Hersteller . Der Händler (mit Ausnahme des Herstellers , \
der zugleich Händler ist), dar : auf diese Preise nicht mehr
als 10 v. H. ausschlagen.

4. Die Preise für Weidenrinde (E ) sind die höchsten
Verkaufspreise , die auch bei der Veräußerung an den Ver¬
arbeiter nicht überschritten werden dürfen . Als Weiden-
rnede im Sinne dieser Bekanntmachung ist nur die Rinde
dis zil ihrer ersten Aufschließü'.ig zu verstehen.

175.00
125 .00

275 .00
200.00
150,00

Raturrotz (Glanzrohr , Stuhlrohr , Ko-rb-
rohr , Malakkarohr ) , hart und weich

a) bis 10 Millimeter Durchmesser
b) über 10 Millimeter Durchmesser

2. Peddig (mit und ohne Glanzstellen)
a) unter 3 Millimeter Durchmesser
b) 3 Millimeter bis 10 Millimeter Durch« .
c) über 10 Millimeter Durchm.

3 Peddig naturhell (gebleicht)
a) unter 2 Millimeter Durchmesser
b) über 3 Millim . bis 10 Millim . Durchm.

4. Flechtrohr Nr . 1—6, nicht über 4 mm. breit
8. Rohrschiene« (Wickelrohr), über 4 Millimeter

breit , bis 2 Millimeter stark
6. Rohrschienen, Korbschienen
7. Rohrbast
8. Rohrabfall (Bruchpeddig, Peddigenden)

Der Durchmeffer wird in der Mitte des Rohres ober¬
halb de« Knotens (also an der dünneren Stelle ) gemessen.

B. Für Flechtweiden.
Alwssslii
Andere ein

275 .00
220.00
600,00

300 .00
200.00

40.00
20 .00

Klaffe I.
Einjährig»,

glatte,
schlanke, ge¬

sunde Kultur
schtlweideu

jährige Wei
den einschl.
der « ildge-
«achsenen.so-
wie zweijäh-
rige, astfreie
schlanke, ge¬
sunde Schäl-

«eideu

Klaffe III.
Andere zwei-
und mehrjäh¬
rige Weide»,
die sich »um
Korbflechten
eignen, *nf»
schließlich der

Gtöcke

amt oder bis zur nächsten Schisssladestelle, Die Kosten ö*t
Verladung sowie die Kosten der Verpackung ein.

Alle Preise gelten für Barzahlung . Wird der 7$x(H
gestundet, so dürfen 2 v. H. Jahreszinsen über Rrichsbank-
diskont vereinbart « erden.

8 4.
Zurstckhalte» So- « orrstte».

Beim Zurückhalten ist Enteignung zu gewiri ^ n.
Sb.

Ausnahmen.
Anträge aus Bewilligung von Ausnahme , sind au die

Kriegs -Rohsioff-Abteilung , Sektion G des Königlich Pre » -
ßischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Verlängerte
Hedemannstraße 10, zu richten. Die Entscheidung üb«
diese Anträge behält sich der Unterzeichnete zuständige
tärbefehlshaber vor.

8«
Jntrasttreml.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Aprist 1917 in Kraft.
Gleichzeitig wird die Bekanntmachung, betreffend Höchst¬
preise für Naturrohr (Glanzrohr ) und Weiden, Nr . V . I.
1886/5 . 16. K. R . A. vom 1. September 1916 aufgehoben.

Frankfurt (Main ), de« 1. April 1917.
Stelluertr . Generaikommendo 19. Armo^ orv ».

Lo blenz,  den 1. April 1917.
Kommandantur der Festung Loblr»z-E !hrenb»<Mftei».

Ia I Nr . 4734/3 17. _ _

Jt

Kriegsministerium

RchttllgrbellMmHMg

4,*0
5.09

9,W
10,«9

47.09
40.00
33.00
30 00
27 00
25.00
22.00

2,50

606
7,('0

26,00

2100
I9 60

/ 17 00

1,50

3,90

1
12,00

J

1
3,00
1,50

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird be¬
straft :

1. Wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. « er einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffor

dert, durch den die Höchstpreise überschritten werde», oder
sich zu einem solchen Vertrage erbietet;

3. « er einen Gegenstand, der von einer Aufforderung M 2.
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, bei-
feiteschafft, beschädigt oder zerstört;

4. « er der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ber-
kanst von Gegenständen, für hie Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt;
wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreisefestge¬
setzt find, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht,
wer den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen Ausführungsbestimmuugenzuwiderhandelt

'Bes vorsätzlichen"Zuwiderhandlungen" gegen"Nummer 1 oder

5.

6.

•VCl VW | Wt) llUfVH *,v ***i ' » '-*» VIMWHUV* * vvv*
2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages
zu bemeffen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist »der
« den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte; über-
steigt der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist auf ibu zu er-
keuuen. Im Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis
«»f die Hälfte des Mindestbeirages ermäßigt werden.

3 » den Fällen der Nummern 1 und 2 kann neben der « träfe
«ungeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schul¬
dige» öffentlich bekannt zu machen ist; auch kann neben Gefäng¬
nisstrafe auf Verlust dcr bürgerlichen Ghrcurechle erkannt « erden.

für je 50 kg| für je 50 kgj für je 50 k£
1. Grüne Weiden, wir

sie der Stock liefert
a) feuchte Weiden

unsortiert
sortiert

b) trockene Weiden
unsortiert
sortiert

2. Geschälte weiße
Weiden

») 40 bis 90 :m
d) über 60 bis 80 n»
e) über *0 bis 100 „
dj über 100 US 130 „
e) über 130 bis 160 „
y über 160 bis 200 „
g) über 209 cm

3 Geschälte rote Weiden:
für geschälte rote (gekochte oder gesottene) Weiden dür¬

fen 3,00 JH  zu den für geschälte weiße Weiden festge¬
setzten Preisen (B 2) zugeschlagen werden.

C. Für Weidenftöcke.
Grüne Weidenstöcke:

a) abgewipfelt
b) nicht abgewipfelt

Geschälte weiße Weidenstöcke:
a) bis 15 Millimeter Stärke
b) über 15 bis 18 mm Stärke
c) über 18 bis 27 mm Stärke
d) über 27 Millimeter Stärke

Geschälte rote Weidenstöcke:
für geschälte rote (gekochte oder gesottene) Weidenstöcke

darf 1,00 M zu den für geschälte weiße Weidenstöcke
festgesetzten Preisen zugeschlagen werden.

E>. Für Weidenschienen.
Weidenschienen ohne .Kantenschnitt und ohne Rücksicht
auf die Breite:

a ) bis 1 Millimeter stark für je 50 Kg. M 170,00
b ) über 1 mm bis 1%  mm stark für je 50 Kg 140,00
c) über 1V2 Millimeter stark für je 50 Kg. JtL  120,00

2. Weidenschienen mit Kantenschnitt ohne Rücksicht auf die
Breite:

a ) bis 1 Millimeter stark für je 50 Kg. Jt  210 .00
b) über 1 mm bis W%  mm stark für je 50 Kg. M 175,00
«) über iy 2 Millimeter stark für je 50 Kg. <M  150,00

Für Weidenschienen aus gekochten Weiden dürfen 15,00
jft  für je 50 Kg. zu den obigen Preisen zugeschlagen werden.

E Für Rinde oon Weiden «nd Weidenstöcke«.
Rinde

2

für je 50 Kg.
für je 50 Kg. M

für je 50 Kg. M 12,00
für je 50 Sfg. Jt  11,00

für je 50 Kg. JL  10,00
für je 50 Kg. M 8,00

3.

Nr . D. 888/3 . 17. K. R . A.
zu der VeLaMMchmlg Rr. vd.U.8887. 18. 8.N.A.

ssMi. August 1816, betreffend Höchstpreise tut*
Beschlasmchmm  Leder

Vom 1. April 1917.
Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Gesuche« be»

Königlichen Kriegsministerinms auf Grund des Gesetzos
über den Belagerungszustand vom 4. .Juni 1851 in V« »-
dindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (ReiHs-
Sesetzbl. S . 813), in Bayern auf Grund der Allerhöchst« »
Verordnung vom 31. Juli 1914 den Uebergang der voll¬
ziehenden Gewalt auf die Militärbehörde betreffend, feroor
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom 17. Dezem¬
ber 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit bm
Bekanntmachungen über die Aenderung dieses Gesetzes»om
21 . Januar 1915, 23. September 1915 und 23. März 191«
(Reichs-Gesetzbl. 1915 S . 25, 603 und 1916 S . 183) ' ) fer¬
ner der Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 397)
in Verbindung mit den Ergänzungsbekanntmachungen mt
9. Oktober 1915 und vom 25. November 1915 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 645 und 778) und vom 14. September 191«
(Reichs-Gesetzbl. S . 1019) mit dem Bemerken zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen n« ch
den in der Anmerkung abgedrnckten Bestimmungen bestpirst

j werden , soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen hbhvre
Strafen angedroht sind." ) Auch kann der Betrieb des Han¬
delsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur FernhalErnH
unzuverläsiiger Personen vom Handel vom 23 . Septemißor
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) «ntersagt werden.

1.

*) Mit Gefängnis bis zu eine« Jahre , v» » it « eidstraf« bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen >»ird deftraft:

1. wer di« festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. « er einen andere« zum Bibschluß ei»«s Vertrages «nffordeet,

durch den die Höchstpreise itderschritteu« erden, »der fich zu
einam solchen Uertruge erbietet;

3. « er einen Geger stand, der vo» »ine, « nfferderuug (| § 3, 3
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) detreffe» ist, detseEe
schaft seschadigt oder zerstört;

4. « er der Aafferderung der zuständige, « ehörd» zu« AeGe» f

»en W iden
für je 50Mk

1. Frische, feuchte Rinse
2.  Siijtroden * Rinde

2,00
4,50

vom Weiden-
sthcken

für je 59 kg
Mk.
1.50
3.50

$ 3.

Die im $ 2 festgesetzte» Höchstpreise schließen die Kosten
der Aeforderanß bis z»m nächsten Gjiterbahnhof bz« . Post

vo» Gegenständen, für die Höchstpreis» s»stg»setzt stad,
»achkommt;

5 « er Vorräte an Gegenstände», für di» Höchstpreis« feftg»s«tzt
stnd, den zuständige» « eamten gegenüber verheimlicht;

«. « er de» »ach 8 5 des « esetzes, b«treff»nd Höchstpreise, »»-
laffenen Aussührungshestim« »», »» ,«« id»,ha»delt.

Bei vorsätzlich-, Zuwiderhandl»nge» gege» N»« « er 1 »d«a 3
ist die Geldstrafe mindestens auf d»s » »ppelte der Betrug»» M
bemeffen, »m de» der Höchstpreis überschritten« orbe» ist »d»r t«
de» Fällen der Nummer 2 überschritt« « erben s»stt«; überfteiM
der Miudistbetrag ,ebntause,b Mmk. f» ist «>f ih» z« erk«»u» ».
Im Falle mildernder Umstände ka»n die » eldstras» bis a»f die
Hälfte des Mindestbetrage» ermäßigt« „ den

In de» Fästc» der Nummer»'' l «»d 2 kam, »i*« ,
angeo>dnet werden daß die Berurtet!«»g auf Kosten des -
ge» öffentlich dekan»Izum»chen ist; auch kan» uebe» Gefä»gmst-
straf» auf Verlust der bürgerliche» » hr« rechte »rk«n»t »n *9V

«*) « it Gefüuguis bis zu ein?« Fat « oder « it
bis zu zehntausendMark wirb, sofern »lcht »ach be» «tgemeküM
Gtrafgesetzen höhere « trafen uermirtt stud. bestraft:

2 « er unbefugt eine» beschlagnahmtenGegenstand beiseite



(T» Artikel I,
§ 8 der Bekanntmachung Nr . Ch. II . 888/7 . 16. K. R.

A., betreffend Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder
vom 8. August 1916 erhält folgende Fassung:

8 5.
Beschlagnahme.

a) Die im § 3 aufgeführten Lederarten sind in jeder
Form , soweit sie sich im Eigentum , Besitz oder Gewahrsam
einer Gerberei , Zurichterei oder Gerbervereinigung befin¬
den, beschlagnahmt.

d) Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung oder
Ablieferung des nach Buchstabe a dieses Paragraphen be¬
schlagnahmten Leders der Arten lfdr . Nr . 1 bis 21a ein¬
schließlich und lfdr . Nr . 26 bis 54 einschließlich in folgen¬
den Fällen erlaubt:

1. Auf Grund schriftlicher Anweisung des Leder-Zuwei¬
sungs-Amtes der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Kö¬
niglich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin W. 9,
Budapester Straße 11/12.

Die Anweisungen des Leder-Zuweisungs -Amtes ha¬
ben vor allen anderen auf beschlagnahmtes Leder be¬
züglichen Lieferungsverpflichtungen den Vorrang.

Anmerkung:  Anträge der Firmen auf Ausstel¬
lung solcher Anweisungen sind zwecklos. Die Anwei¬
sungen werden lediglich auf Grund amtlicher Feststel¬
lung des Bedarfs amtlicher Beschaffungsstellen erteilt.

2. Von einer Gerberei an die für sie zuständige Gerber¬
vereinigung für Heeres- oder Marinebedarf.

Welche Gerbervereinigung für Heeresbedarf zu¬
ständig ist, wird im Zweifel durch das Leder-Zuwei¬
sungs-Amt endgültig entschieden.

3. Von einer Gerberei oder Gerbervereinigung auf un¬
mittelbare Bestellung einer der folgendenBeschaffungs-
stellen der deutschen Heeres- und Marineverwaltung
an diese Beschaffungsstellen:

Kriegs - oder Reserve-Bekleidungsämter (ein-
-schließlich Bekleidungsdepot Nürnberg ),

Artilleriewerkstätten,
Marine -Bekleidungsämter,
Kaiserliche Werften,
Kaiserliche Torpedo -Werkstatt,
Kaiserliche Marine -Depotinspektion,
Friedrich Krupp Aktiengesellschaft in Essen.

e) Alle nach Buchstabe a dieses Paragraphen beschlag¬
nahmten Lederarten , also auch die unter Nr . 22 bis ein¬
schließlich 25 der Preistafel aufgeführten , dürfen auf Grund
eines dom Leder-Zuweisungs -Amt der Kriegs -Rohstoff-Ab-
teilung ausgestellten Freigabescheines veräußert oder ge¬
liefert werden.

Anmerkung: „Die Ausweise für beauftragte Lie¬
ferer" verlieren mit dem Inkrafttreten dieser Bekannt¬
machung ihre Gültigkeit . Die auf solche Ausweise bestellten
und beim Inkrafttreten dieser Bekanntmachung noch im
Jager der Gerberei oder Gerbervereinigung befindlichen
Jedermengen dürfen also nur noch unter den unter ll und c
gekennzeichneten Voraussetzungen geliefert werden.

Kann infolgedessen ein beauftragter Lieferer die von
ihm übernommenen Lieferungsverpflichtungen nur zum
Teil erfüllen , so soll er dem Auftraggeber unverzüglich
Nachweisen, wieviel Leder er auf den Ausweis bereits erhal¬
ten hat , welche Teilmenge der Bestellung er fertigstellen
kann und wieviel Leder er für den Rest der Bestellung noch
braucht . Die amtliche Beschllfsungsstelle, die den AuftrcZg
erteilt hat , wird dann , soweit erforderlich, die Zuweisung
vcn Leder bei dem Leder-Zuweisungs -Amt beantragen.

6) Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der fol¬
genden Vorschriften vom Eigentümer aber Besitzer des be¬
schlagnahmten Leders an das Leder-Zuweisungs -Amt (Ab¬
teilung Ledermeldestelle), bei welchem auch die Vordrucke
zu den Freigabe anträgen erhältlich sind, zu richten:

ck. Das Leder, dessen Freigabe beantragt wird , muß ver-
fandfertig vorliegen : ausgenommen sind nur Helm¬
leder, sowie die unter lfdr . Nr . 20 bis 25 und 49 bis
54 genannten Arten ; diese letzteren Leder müssen fer¬
tiggegerbt , brauchen jedoch noch nicht zugerichtet zu
sein.

2 . Die Antragsteller haben nach Einreichung des Frei¬
gabeantrages das in diesem aufgeführte Leder so lange
zur Verfügung des Leder-Zuweisungs -Amtes zu hal¬
ten, bis sie in den Besitz des Freigabescheines gelangt
sind; sie dürfen es auch an amtliche Beschaffungsstel¬
len nicht ohne Zustimmung des Leder-Zuweisunas-
Amtes veräußern.

3. Freigegebenes Leder, das nicht innerhalb zweier Mo¬
nate (gerechnet von dem Datum des Freigabescheines)
zur Verwendung für Privatzwecke oder den mittel¬
baren Bedarf der Kriegsindustrie veräußert und abge¬
liefert worden ist, ist die Beschlagnahme wieder verfal¬
len, ebenso dasjenige freigegebene Leder, das ohne Zu¬
stimmung des Leder-Zuweisungs -Amtes in Leder an¬
derer Art umgewandelt wird.

4. Freigegebenes Leder darf ohne Zustimmung des Leder-
Zuweisungs -Amtes weder an amtliche Beschaffungs¬
stellen der Heeres- oder Marineverwaltung noch an be¬
auftragte Lieferer derselben zur Verwendung für
Kriegslieserungen veräußert werden . Die Gerbereien,
Gerbervereinigungen und Zurichtereien haben beim
Verkauf freigegebenen Leders ihre Abnehmer auf diese
Vorschrift hinzuweisen.

«) Vorbedingung für alle nach Buchstabe b und c dies:s
Paragraphen erlaubten entgeltlichen Veräußerungen ist,
daß die durch die $§ 2 bis 4 festgesetzten Preise nicht über¬
schritten werden.

Diese Bedingung gilt nicht für erlaubte Verkäufe freige-
gebenen Leders nach dem Auslande innerhalb der Gel¬
tungsdauer der Ausfuhrbewilligung.

schafft, beschädigt sberzerstört, »er« e«t>et, verkamt»der kaust
oder ei« arideres RerörißeruAgs- oder Grmerbsgefchtst über
ihn «rbschließt; ••

3. wer der Verpflichtung, die beschiszrraiimte» Gegenstände
ä« »erfahren »nd pfleglich z« behandeln. zuwrderhnndelt:

3. wer den ugch § * ertaffenen Ausführungsbeflimmmige» zu.
widerhandelt.

f) Die Beschlagnahme ist mit der Ablieferung an die «
amtlichen Beschaffungsstellen der Heeres- oder Marinever - j
Wallung oder mit dem Empfang des Freigabescheins für die
betreffende Ledermenge erloschen.

Artikel H.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. April 1917 in

Kraft.
Frankfurt (Main ), den 1. April 1917.

Stellv . General-Kommando 18. A.-K.
C o b l e n z , den 1. April 1917.

Kommandantur der Festung Coblenz-Ehrenbreitstein«
Io I Nr . 4910/3 . 17.

Kriegsministerium.

MlMtMlhW
Nr . W . ' IV. 2500/2 . 17. K. R . A.,

Betreffend Höchstpreise skr Kuvstwolle Mer Art.
Vom 1. April 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 !
in Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915
(Reichs-Gesetzöl. S . 813) , in Bayern ,auf Grund der Aller¬
höchsten Verordnung vom 31. Juli 1914, des Gesetzes, be¬
treffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.
S . 339)- in der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Bekanntmachun-
gen über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21 . Januar
1915, 23. September 1915 und 23. März 1916 (ReichsGe-
setzbl. 1915 S . 25, 603 und 1916 S . 183) zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhand¬
lungen gemäß den in der Anmerkung *) abgedruckten Be- s
stimmungen bestraft werden , sofern nicht nach den allgemei¬
nen Strafgesetzen höhere Strafen angedroht sind. Auch
kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt¬
machung zur . Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603)
untersagt werden.

§ 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen sämtliche

vorhandenen , in den beigefügten Uebersichtstafeln verzeich-
neten Kunstwollen aller Arten , einschließlich karbonisierter,
auch zusammengestellt aus gemischten und gewolften wolle¬
nen und halbwollenen Kunstwollen aus Abfällen der Tex¬
tilindustrie und in Mischungen mit anderen tierischen oder
pflanzlichen Spinnstoffen aller Art , auch aus Fäden und
Abgängen gerissenen.

Höchstpreise.
Die beim Ankauf von der Kriegswollbedarf Aktiengesell¬

schaft, Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannstraße 1—6,
für die im § 1 bezeichneten Gegenstände zu zahlenden Preise
dürfen die in den beifolgenden Uebersichtstafeln für die ein¬
zelnen Klassen Kunstwolle festgesetzten Preise nicht über¬
steigen.

A n m e r ku n g : Es ist genau zu beachten, daß die fest¬
gesetzten Preise diejenigen Preise sind, die die Kriegswoll¬
bedarf Aktiengesellschaft, Berlin , höchstens für die von der
Bekanntmachung betroffenen Gegenstände erster Sorte be¬
zahlen darf . Für mindere Arten wird die Kriegswollbedarf
Aktiengesellschaft ensprechend niedrigere Preise bezahlen.
Angebote haben auf den von der KriegswollbedarfAktien-
gesellschaft anzufordernden Angebotsvordrucken zu erfolgen.
Die unter den Klassen 19, 22, 26, 31 und 36 angebotenen
Kunstwollen werden von der ankaufenden Gesellschaft je
nach Qualität im Rahmen der Preise für die betreffende»
Gruppen bewertet.

Die Kriegswollbedarf Aktiengesellschaft ist ermächtigt,
bei dem durch sie erfolgenden Verkauf der Kunstwolle« ent¬
stehende Unkosten den festgesetzten Höchstpreisen unter Auf¬
sicht der Kriegs -Rohstoff-Abteilung zuzuschlagen.

8 3.
Zahlungsbediusungen.

Die Höchstpreise schließen die Kosten der Beförderung
bis zum nächsten Güterbahnhos oder bis zur nächsten
Schiffsladestelle und die Kosten der Verladung sowie der
Bedeckung und den Umsatzstempelein . Die Kosten für de»
Gebrauch von Decken sind nach den Preisen des DeckentarifS
der Staatseisenbahn des Abgangsortes , auch bei der Ver¬
wendung eigener Decken des Verkäufers , von der ankaufen-
den Gesellschaft zu tragen.

Für Kapzüchen sind 1 M jür 1 Kg., für sonstige Säcke
und Packhüllen 0,50 di  für 1 Kg. von der kaufenden Ge¬
sellschaft zu erstatten . Eine besondere Vergütung für die
vom Verkäufer bei Preßballenpackung zu verwendende
Draht - und Bandeisenverschnürung findet nicht statt.

Die Höchstpreise gelten für Nettogewicht und Barzah-

*) M t fkfäsjnt * bis zu einem 8 »hre und mit Geldstrafe
»iS zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1', wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zmn Abschluß eiueS Vertrages auffordert,

durch den die Höchstpreiseüberschritte« werten, oder sich
zu einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, be> »on einer A«ff»rderung (§ 2, 3
der Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist beiseite¬
schafft, beschädigt oder zerstört;

4. » er der Aufforderung der zuständigen Behörde zur« Verkauf
von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht
nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt
find, den zuständigen Beamte» gegenüber verheimlicht;

6. wer den »ach § 3 des Gesetzes betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen AnSfübrung- bestu rmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 »der
2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu
bemessen um de» der Höchstpreis überschritten worden ist oder t«
de» Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte ; übersteigt
der Mindestd'trag zehntausend Mark, so ist auf ihn zu erkenne».
I « Falle mildernder Umstände kann die veldärase bis auf die
Hälfte deS Mindestbetrages ermäßigt « erden

2n den Fällen der ?t«mmern I und 2 kann»eben der Strafe
angeordnet werde», dan die Verurteilung auf Koste» des Schul¬
digen öffentlich bekanntz-imachen ist; auch kan» »eben Gefängnik-
strase auf Berlnst dcr diirgerliäen Ohreurechte erkannt werden.

lung innerhalb 30 Tagen nach Eingang der Rechnung;
bei Stundung dürfen 2 v. H. über Reichsbankdiskont nt
Zinsen vereinbart werden.

§ 4. l
Ausnahmen.

Ausgenommen von den Anordnungen dieser Bekannt¬
machung sind Kunstwollen , die nach dem 1. Mai 1916 aus
dem Reichsausland (nicht Zollausland ) eingeführt oder auS
Lumpen hergestellt sind, welche nachweisbar nach dem 1.
Mai 1916 aus dem Reichsausland (nicht Zollausland ) ein¬
geführt worden sind.

Die von der deutschen Heeresmacht besetzten feindlichen
Gebiete gelten nicht als Reichsausland im Sinne dieser Be¬
stimmungen.

Anträge auf Bewilligung von weiteren Ausnahmen von
den Anordnungen dieser Bekanntmachung sind an die
Kriegs -Rohstoff-Abteilung (Sektion W . IV .) des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Berläru-
gerte Hedemannstraße 10, zu richten. Die Entscheidung über
die gestellten Anträge behält sich der Unterzeichnete zustän¬
dige Militärbefehlshaber vor.

§ 5.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. April 1917 in
Kraft.

Frankfurt (Main ), den 1. April 1917.
Stellv . General-Kommando 18. A.-K.

C o b l e n z , den 1. April 1917.
Kommandantur der Festung CoLlenz-Ehreubreitstein.

Ia I Nr . 4903/3 . 17.
AeSerfichtsiasel

c zur Bekanntmachung W . IV 2500/2 . 17. K. R A. £Wlaxt
Klasse Bezeichnung für 1 kg

beste Sorte *)
A a. Kunstwollen aus altem Wollgestrikten,

Zephir und Trikot.
1 Kunstwolle aus buntem Wollgestricktem

(Shoddy , in Wasser gerissen) 3,50
2 Kunstwolle aus weißem Wollgestrickten

(Shoddy , in Wasser gerissen) 7,—
3 Kunstwolle aus buntem Zephir (Shoddy,

in Wasser gerissen) 5,£6
4 Kunstwolle aus weißem Zephir (Shoddy,

in Wasser gerissen) 8,—
5 Kunstwolle aus sonstigen wollenen Ge¬

strickt, Zephier - und Trikotlumpen
A b. Kunstwollen aus alten halb¬

wollenen Stricklumpen.
6 Kunstwolle aus buntem Halbwollgestrick-

ten, Westen, Jacken und Sweater l/f&
7 Kunstwolle aus weißem Halbwollgestrick-

strickten Westen, Jacken und Sweater 2,50
L Kunstwolle aus bunten halbwollenen Ze¬

phir - und Trikotlumpen 2^ 5
9 Kunstwolle aus weißen und naturfarbigen

halbwollenen Zephir - u. Trikotlumpen,
einschließlich Eiderdaunen und Lamm¬
felltrikotlumpen 3,—

10 Kunstwolle aus sonstigen alten halbwolle¬
nen Stricklumpen

A c. Kunstwolle» aus neuen wollenen
Strick- und Wirkwarenabsälleu.

11 Kunstwolle aus neuen weißen Zephir - und
Kammgarn -Wolltrikotabfällen 11,—

12 Kunstwolle aus neuen normalfarbigen Ze¬
phir - und Kammgarn -Wolltrikotabfällen 8,50

13 Kunstwolle aus neuen bunten Zephir -,
Kammgarn - u . Streichgarn -Wolltrikot-

. abfällen (auch Golfer ) 8,85
14 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen

Strick- und Wirkwarenabfällen
A d. Kunstwollen aus neuen halbwollene«

4>75

2,75

3,50

7,60

3,60

8 -

2,50

5-

6,59

2 -

*r-

Strick- und Wirkwarenabfällen.
1b Kunstwolle aus neuen weißen halbwolle¬

nen Strick- und Wirkwarenabfällen
16 Kunstwolle aus neuen bunten halbwolle¬

nen Strick- und Wirkwarenabfällen
8 a . Kunstwollen aus alten wolleoen

Tibetlumpen.
17 Kunstwolle aus alten bunten wollenen

Tibetlumpen
18 Kunstwolle aus alten weißen wollenen

Tibetlumpen
19 Kunstwolle aus sonstigen alten wollenen

Tibet - und Muffelinlumpen
8 b. Kunstwollen aus neuen wollenen

Tibetlumpe«.
30 Kunstwolle aus neuen bunten wollenen

Tibetlumpen
21 Kunstwolle aus neuen weißen wollenen

Tibetlumpen
22 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen

Tibet - und Muffelinlumpen
6 . Kunstwollen aus wollenen Flanell -,

Lama- uud Weichwollumpen.
23 Kunsttvolle aus bunten wollenen Flanell -,

Lama - und Weichwollumpen
24 Kunstwolle aus alten weißen wollenen

Flanell -, Lama - und Weichwollumpen
25 Kunstwolle aus neuen weißen wollenen

Flanell -, Lama - und Weichwollumpen
26 Kunstwolle aus sonstigen alten und neuen

wollenen Flanell -, Lama - und Weich¬
wollumpen

IX Kunstwolle» aus alten und neuen
wollenen und halbwollenen Decken-,

Fries - und Filzlumpen.
27 Kn ''wolle aus alten und neuen bunte«

wollenen Decken-, Fries - u. Filzlumpen
28 Kunstwolle aus alten und neuen weißen

wollenen Decken-, Fries - u . Filzlumven
*) 4»<m ir.jece Torten entsprechend bifliger.



Klaffe Bezeichn « ,, g
Mark

für 1 kg
beste Sorte *)

29 Kunstwolle aus alten und neuen bunten
halbwollenen Decken-, Fries - und Filz-
lumpen .. r .60

30 Kunstwolle aus alten und neuen weißen
halbwollenen Decken-, Fries - und F,lz-
lumpen o,t>0

31 Kunstwolle aus sonstigen alten und neuen
bunten und weißen wollenen und halb¬
wollenen Decken-, Fries - u. Filzlumpen

E. Kunstwollen aus alten wollenen
Tuchlumpen— Tuch und Tuchcheviot—

(Mungo).
32 Kunstwolle aus bunten wollenen Tuchlum¬

pen (Mungo)
33 Kunstwolle aus bunten alten Kammgarn-

und Kümmgarncheviotlumpen 2,40
34 Kunstwolle aus sonstigen alten wollenen

Tuch-, Kammgarn - und Kammgarn-
cheviotlumpen.

F . Kunstwollen aus neuen Kammgarn-
und Kammgarncheviotlumpen.

35 Kunstwolle aus neuen bunten Kamm¬
garn und Kammgarncheviotlumpen 3,2»

36 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen
Tuchlumpen

G. Kunstwollen aus neuen wollenen
Tuchlumpen (Streichgarn).

3*7 Kunstwolle aus neuen bunten wollenen
Tuchlumpen 2,75

38 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen
Tuchlumpen (Streichgarn)

8 a. Kunstwollen aus alte« wollenen
Uniform- (Militär -) Tuchlumpen.

39 Kunstwolle aus alten feldgrauen und
grauen wollenen Militärtuchlumpen 2,60

40 Kunstwolle aus sonstigen alten Militär¬
tuchlumpen

H b. Kunstwerken aus neuen wollenen
Uniform- (Militär -) Tuchlumpen.

41. Kunstwolle aus neuen feldgrauen wolle¬
nen Militärtuchlumpen 3,50

42 Kunstwolle aus neuen grauen Militär¬
tuchlumpen 3,20

43 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen
tuchlumpen
J a. Kunstwollen aus alten Halbwoll¬

tuchlumpen.
44 Kunstwolle aus alten halbwollenen Tuch-,

Double -. Kammgarn - u. Flauschlumpen 1,20
J b Kunstwollen aus neuen

Halbwolltuchlumpen.
46 Kunstwolle aus neuen halbwollenen Tuch-,

Double -, Kammgarn - und Flausch-
kumpen

46 Knnstwolle aus sonstigen neuen halbwolle¬
nen Tuch-, Double -, Kammgarn -,
Flausch- und Militärtuchabschnitten.

K a . Knnstwolle» aus alten Dameu-
Neider-Halbwollumpen.

47 Kunstwolle aus alten bunten Alpakka- und
Zanella -Halbwollumpen 1,30

48 Kunstwolle aus alten weißen Alpakka- und
Zanella -Halbwollumpen 2,30

49 Kunstwolle aus sonstigen alten Damenklei-
der-Halbwoll -, -Warp - und -Beider-
wandlumpen

K b. Knnstwolle« aus neuen Damen-
Neider-Halbwollumpen.

50 Kunstwolle aus neue» bunten Alpakka-,
Lüster-, Halbwolltibet - und Halbwoll-
zanellaabschnitten 1/70

51 Kunstwolle aus neuen weihen Alpakka-
abschnitten 2,50

52 Kunstwolle aus sonstigen neuen Damen-
kleider-Halbwollabschnitten

53 I . *-
Gemischte und gewolfte Kuustwollen aus

wollenen und halbwollenen alten und
neuen Lumpen und Stosfabfällen , so¬
weit sie nicht unter A-K ausgeführt sind.

54 Lfc.
Gemischte und gewolfte wollene und halb¬

wollene Kunstwollen aus Abfällen der
Textilindustrie

55 ' I- c.
Polkene und halbwollene Kunstwollen, zu¬

sammengestellt durch Mischen oder Wol¬
fen der unter L a und L b aufgeftihrden
Spinnstoffe

*) Geringere Sorte« entspreche»* billiger.

1915 (Reichs-Gesetzblatt Seite 357) in Verbindung mit j
den Ergänzungsbekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 I
und vom 25 . November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645 und
778) und vom 14. September 1916 (Reichs-Gesetzblatt
Seite 1019) und jede Zuwiderhandlung gegen die Mel¬
depflicht nach 8 5**) der Bekanntmachungen über Vorrats¬
erhebungen vom 2. Februar 1915, 3. September 1915 und
21 . Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54, 549 und 684)
bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverläs¬
siger Personen vom Handel vom 23. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 1-
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen sämtliche

vorhandenen Kunstwollen und Kunstbaumwollen aller
Art einschließlich karbonisierter , auch zusammengestellt aus
gemischten und gewolsten wollenen u. halbwollenen Kunst¬
wollen aus Abfällen der Textilindustrie und in Mischungen
untereinander oder mit anderen tierischen oder pflanzlichen
Spinnstoffen aller Arten .***)

8 2
Beschlagnahme.

Alle von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
werden hiermit beschlagnahmt, soweit sie nicht aus nach¬
stehenden Bestimmungen Ausnahmen ergeben.

§3.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten Ge¬
genständen verboten ist und rechtsgeschästliche Verfügungen
über diese nichtig sind, insoweit sie nicht auf Grund der
folgenden Anordnungen erlaubt sind. Den rechtsgeschäft¬
lichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

§ 4.
Veräußerungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Liefe¬
rung der beschlagnahmten Gegenstände, soweit es sich um
Kunstwolle oder deren Mischungen mit anderen tierischen
und pflanzlichen Spinnstoffen handelt , an die Kriegswofl-
bedarf Aktiengesellschaft, Berlin SW . 48, Verlängerte Hede¬
mannstraße 1—6, und soweit es sich um Kunstoaumwolle
oder deren Mischungen mit anderen pflanzlichen Spinn¬
stoffen handelt , an die Kriegs Hadern A. G., Berlin SW.
11, Leipziger Straße 76, erlaubt.

Bon den Gegenständen , deren Ankauf die Kriegswollbe-
darf Aktiengesellschaft oder die Kriegs Hadern A. G . ab¬
lehnt , sind innerhalb 2 Wochen nach Empfang des ableh¬
nenden Bescheides an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung , Sek¬
tion W . IV ., des Königlich Preußischen Kriegsmrnrsterr-
ums , Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannstraße 10,
Muster zu senden. Die Kriegs -Rohstoff-Abteilung bestimmt
über die Verwendung dieser Gegenstände oder gibt sie frei.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände haben
die Enteignung zu gewärtigen , sofern sie nicht bis zum 15.
Mai 1917 ihre Bestände an die im Abs. 1 bezeichneten Stel¬
len angeboten haben. Ueber die Uebernahmepreise im Falle
der Enteignung entscheidet mangels Einigung,

a)  soweit Höchstpreise*) festgesetzt sind oder werden , ge¬
mäß § 2 Abs. 4 des Höchstpreisgesetzes vom 4. August
1914 , die höhere Verwaltungsbehörde;

b)  soweit Höchstpreise für diese Gegenstände nicht festge¬
setzt sind, das Reichsschiedsgerichtftir Kriegswirtschaft.

8 3.
Berarbeitungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung der von
dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände (§1) der
Kriegswollbedarf Akt.-Ges. und der Kriegs Hadern Akt.-
Ges.,' Berlin , sowie den Personen oder Firmen erlaubt,
welchen die Gegenstände von einer der vorgenannten Gesell¬
schaften oder in deren Aufträge zur Verarbeitung geliefert
werden.

§ 6
Ausnahme» von der Beschlagnahme.

Bon der Beschlagnahme sind ausgenommen:
a) alle im § 1 bezeichneten Kunstwollen oder deren Mi¬

schungen, welche nach dem 1. Mai 1916 aus dem
Reichsausland (nicht Zollausland ) eingeführt worden
sind:

5) alle im § 1 bezeichneten Kunstwollen oder deren Mi¬
schungen, hergestellt aus Garn - und Zwirnabfällen,

Kriegsministeriu« .

Nr. W . IV. 2000/2 . 17 f . R . N.
betteWh Beschk<rMh«r Md BestMdserhedMgm

KmisiiMe Md ftuptwuBsIe sller Art.
Dom 1. April 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, mit dem Bemerken, daß , soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahme
»orschriften nach Paragraph 6*) der Bekanntmachungen
über die Sicherstellung von Kriegsb^ arf vom 24 . Juni

*) Mit Gefängnis *>- zu einem Jaare oder mit Geldstrafe dir
zu z«q»ta»f«ud Wlarl wi-d. sofern n cdt nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Tirasre. verwirkt fi: b. bestraft:

I. wer.

2. wer ««befugt einen beschlagnahmte« Gegenstand beiseite¬
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein andere» VeräußsrungS- oder Erwerbsgeschäft
»der ihn abschließt;

S. wer der Verpflichtung die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und vfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den nach 8 5 erlaffenen Ausführungsbestimmungeuzu-
«iderhandelt.
*•) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
«iffentlich uuricktige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
zahntausend Mark bestraft, auch können Vorräte, die verschwiege»
fl»d im Srteil für dem Staate verfallen erklärt werden Eben¬
so wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebene« Lagerbücher
«nrurichte» oder zu führen unterläßt. Wer fahrläffig dir Aus¬
kunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist,
»icht' i» der gesetzten Frist irteilt oder unrichtige oder unvollstän¬
dige Angaben macht wild mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
»der i« Nvvermögcnsfall« mit Gefängnis bis zu sechs Monate«
deflrast. Ebenso wird bestraft wer fahrläffig die vorgeschriebenen
Lag erbücher smzurichten»der zu führen unterläßt.

**»\ E» wird auf die AekarmtmachungW. IV- 3078/11. 16.
S fl A betreffend das Reiben von Lumpen lHadern), vom 25.
Januar 1917 «erwiesen, «ach welcher das Reißen von Lumpen
(Hadern) oder neuen Stoffabfällen alle-. Art tm allgemeinen nicht
gestattetest BekanntmachungW. IV. 25002. 17. K.
3» A betreffend Höchstpreise für kkunflwolle aller Art vom
l ' April 1917 und auf die BekanntmachungW. II 1800/2. 16. K.
R w über Höchstpreise fär Banmwollipirmstoffr«ab Ba«mw«ll-
ael»5*»* bo'«  1 . April ISIS sowie die Nachträge zu der Bekannt-
machnaa über Höchstpreise für Vm-mw. lls,innstoffor,r!dBaum-
«ollaespiirsteW. II. 800o. 16 ft. R. A . IV. IL J800/9. 10. K R.
A W II . 18001. 17. « . R. A, verwiesen.

Lumpen und Stoffabfällen , welche nach dem 1. Mal
1916 aus dem Reichsausland (nicht Zollausland ) ein¬
geführt worden sind;

c) alle im § 1 bezeichneten Kunstbaumwollen, welche nach
dem 1. Januar 1916 aus dem Reichsauslande (nicht
Zollausland ) eingeführt oder welche aüs nach dem 1.
Januar 1916 aus dem Reichsausland (nicht Zollaus¬
land ) eingeführten Garn - und Zwirnabsällen , Lum¬
pen und Stofsabfällen hergestellt worden sind.

Die von der deutschen Heeresmacht besetzten feindliche«
Gebiete gelten nicht als Reichsausland im Sinne dieser

Bestimmungen . , ^ ^
Meldepflicht und Meldestelle.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände (§ 1), auch soweit sie von der Beschlagnahme nicht
betroffen sind, unterliegen der Meldepflicht, sofern die Ge¬
samtmengen bei einer zur Meldung verpflichteten Person
(§ 6) mindestens 100 Kg. ohne Rücksicht aus Art und Farbe
betragen . , . . .. .

Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen und sind
an das Webstoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums Berlin
SW 48 , Verlängerte Hedemannstraße 10, mit der Auf¬
schrift „Bekifft Kunstwolle und Kunstbaumwolle" versehen,
zu erstatten.

§ 8 .
Meldepflichtige Persone«.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , welche Gegenstände der tm § 1 bezeig

neten Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbs wegen kau¬
fen oder verkaufen; m i , , r , ,

2. gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden oder bei
denen sich solche unter Zollaufsicht befinden; _

3. Kommunen , öffentlich-rechtliche Körperschasten uni»
Verbände . „ , „ , _. ,

Vorräte , die sich am Stichtage (§ 9) nicht tm Gewahr¬
sam des Eigentümers befinden, sind sowohl von dem Eigen¬
tümer als auch von demjenigen zu melden, der sie an die¬
sem Tage im Gewahrsam hat (Lagerhalter usw.) .

Die nach dem Stichtag (§ 9) eintreffenden, vor dem
Stichtag (§ 9) aber schon abgesandten Vorräte sind nur vom
Empfänger zu melden. , , .

Neben demjenigen , der die Ware im Gewahrsam hat , ist
auch derjenige 'zur Meldung verpflichtet, der sie einem La¬
gerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten
übergeben hat.

§ 9.
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der bei
Beginn des 1. April 1917 (Stichtag ), bei den späteren Meß-
düngen der bei Beginn des ersten Tages eines feden Mo¬
nats (Stichtag ) tatsächlich vorhandene Bestand maßgebend.
Die erste Meldung ist bis zum 15. April 1917, diefolgenden
Meldungen sind bis zum 15. Tage eines jeden Monats M
erstatten.

8 10.
Meldescheine.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenengüt¬
lichen Meldescheinen zu erfolgen, die bei der VordruÄ »er-
waltung der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preu-
ßischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Verlängerte
Hedemannstraße 10, unter Angabe der Vordrucknummer
Bst . 1276b anzufordern sind. - ^ r. , M

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher Un¬
terschrift (Firmenstempel und genauer Adreffe zu versehen.
Der Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen als zu der
Beantwortung der gestellten Fragen nicht verwendet
werden . „ , or

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Auster-
tigung (Abschrift, Durchschrift, Kopie) von dem Meldenden
bei seinen Geschästspapieren zurückzubehalten.

Sagerbuch und « uskunstserteilung.
Jeder Meldepflichtige (§§ 7 und 8) hat ein Lagerbuch

zu führen , aus dem jede Aenderung in den VorratsmenAe»
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der
Meldepflichtige ' bereits ein derartiges Lagerbuch führt,
braucht ein besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet zu
werden . _ f. „ . . .

Beauftragten Beamten der Militär - und Polizeibehörde
ist die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der
Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige Gegenstände
zu vermuten sind.

§ 12 .
' Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge , die die Meldepflicht (§§ 7 bis
11) betreffen , sind an das Webstoffmeldeamt der Krtetzs-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini¬
steriums , Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannstraße 10;
all - übrigen Anfragen und Anträge , die diese Bekanntmach¬
ung betreffen, sind an die Kriegs -Rohstoff-Abteilung , Sek¬
tion W . IV ., des Königlich Preußischen Kriegsministeri¬
ums , Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannsttaße 10, zu
richten und am Kopse des Schreibens mit der Aufschrift

! „Betrifft Kunstwolle und Kunstbaumwolle" zu versehen.
ß 13.

Ausnahmen.
Ausnahmen von den Beschlaguahmevorschriften dieser

Bekanntmachung können durch die Kriegs-Rohstoff-Wteil-
ung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums bewil¬
ligt werden . Schriftliche, mit eingehender Begründung ver¬
sehene Anträge sind an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung , Se
tion W . IV ., des Königlich Preußischen Kriegsmimsteri-
ums , Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannsttaße I», zu
richten . Die Entscheidung über Ausnahmebewilligunzen
bezüglich der Bestimmungen über Meldepflicht und
buchführung behält sich der Unterzeichnete zuständige Milv-
tärbesehlshaber »>r.



' . ' ' § » ' "
Jskrasttrete ».

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. April 4- 17 i»
Kraft.

Die Bestimmungen betreffend Kunstbaumwolle in s
2 Gruppe 2 A der Bekanntmachung W . 1£. 57/4 . 10. ff . Jt.
%.  vom 31. Mai 1916 werden gleichzeitig aufgehoben.

Frankfurt (Main ), den 1. April 1917.
Stell ». Generalkommando 18. Armeekoaps.

T o b l e n z , den 1. April 1917.
Kommandantur der Fest««- Codlenj -Ehren breitst ei»

da I Nr . 4902/3 . 17.

Krieg-Ministerium.

MMMlNhW
Nr . V.  IL 2700/t . 17. ff. « . « .,

Mreffol BeschlWahme inratnoaes « 6 - isvstöffe nl
•ante lS - iM - **** ti Webtervot ) .

«om 1. April 1917.
(Neufassung der Bekanntmachung Nr . W . II,

1700/2 . 1«. « « . « . , »« 1. April 191«.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Er¬

suchen deS Königlichen Krieg- Ministeriums zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafe » verwirkt
IM > jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahm»
»orschriften nach K # *) der Bekanntmachungen tier die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1919
WeichS-Sesetzbl. S . 357), in Verbindung mit den Grgtln-
jKngSbekanntmachungen , »m 9 Oktober ISIS und »om
W. November 1915 (Reichs-Sefetzbk. S . S4» und 778) und
«m 14. September 191« (ReichS-Tefetzbl. S . 101») be¬
straft wird . Auch kann der Betrieb de« HaudelsgewerbeS
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzu»erlLfsi-
ger Personen vom Handel vom 29 Ŝeptember 191« (Neichs-
Srsehbl . S . 803) untersagt werden.

8 1.
Inkrafttreten der Anordnungen.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. April 1917 in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung werden

aufgehoben:
] . Die Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme baum¬

wollener Spinnstoffe und Garne (Spinn - und Web¬
verbot) Nr . W . IT. 1700/2. 16. ff. R . A., vom 1. April
1916;

2 die Nachtragsbekanntmachung Nr . IV. II . 5700/4 . 16.
ff . R . A. vom 10. Mai 1916;

3. die Nachtragsbekanntmachung Nr . Tf.  II . 1700/9. 16.
ff . R . A . vom 1 . Oktober 1916.

8 2.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:

Im nachstehend!:« kurz „Bsmnollspiimstoffe" genannt. I
1. Baumwolle , Linters , Baumwollabgänge , Baumwoll-

«bfälle aller Art einschließlich Webereikehricht, auch
mit anderen Spinnstoffen (Wolle , Kunstwolle , Kunst-
daumwolle usw.) gemischt, gleichviel, ob sie in der
Spinnerei , Zwirnerei , Weberei , Wirkerei oder Strik¬
terei , beim Bleichen, Beredeln oder Ausrüsten anfal¬
len, und ob sie verspinnbar sind oder nicht;

3. sämtliche baumwollenen und baumwollhaltigen Gar¬
ne, Zwirne , Garn - und Zwirnabfälle , Abfälle (Putz¬
fäden, Reinfäden und dergleichen), gleichviel, ob der
Baurüwollgehalt auf der Verwendung der unter 1 ge¬
nannten Baumwollspinnstoffe , auf dem Zusatz von
ffunstbaumwolle oder baumwollhaltiger Knnstwolle
»der auf sonstigen Ursachen beruht.

§ 3.
Beschlagnahme.

Die im § 2 aufgeführten Baumwollspinnstoffe , Garne,
Zwirne , Garn - und Zwirnabfälle werden hiermit beschlag¬
nahmt.

Kunstbaumwolle unterliegt der Beschlagnahme gemäß
bar Bekanntmachung W . IV . 2000/2 . 17. ff . R A

Bon den Unordnungen dieser Beschlagnahme sind aus-
}enommen sofern die Bestimmungen der§§8und9«»dachtet werden:

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bre zu zehntausend Mark wir», sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft oder
kaust, oder ein anderes Aeräußerungs- oder Srwerbs-
geschäst über ihu abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behände!», zuwiderhandelt;

4. wer den nach 8 i  erlassenen Ausführnngsbestimmunge«
znwiderhandelt

1. Au»ta«- 9fprnnstoffe und Au- la« dsg»r»».
m)  Unter Auslandsfpinnstoffeu im Sinne dies« ! B »-

kanutmachung werden verstand«» : Baumwolle,
Baumwollabgänge und Baumwollabfälle , die nach
dem 15. Juni 1915, sowie Linters , die nach dem 1.
Januar 1916 aus dem Ausland eingeführt worden
sind.

b) Unter Auslandsgarne im Sinne dieser Bekannt¬
machung werden verstanden : Garne und Zwirne,
die nach dem 15. Juni 1915, Garn - und Zwirnab-

fälle, die nach dem 1. Januar 1916 aus dem Ausland
die ausschließlich aus den unter a aufgeführten Aus-
landsspinnstoffen oder aus ffunstbaumwolle herge¬
stellt sind, die gemäß § 5 der Bekanntmachung IV.
IV . 2000/2 . 17. ff . R . A. von der Beschlagnahme
ausgenommen ist, endlich Garn - und Zwirnabfälle,
die nachweisbar ausschließlich von Auslandsgarnen
herrühren.

Voraussetzung ist, daß die. Einfuhr der Spinn¬
stoffe und Garne der ffriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen ffriegsministeriums nachge¬
wiesen werden kann. Die von der deutschen Heeres¬
macht besetzten Gebiete gelten nicht als Ausland im
Sinne dieser Bekanntmachung.

2. Wollgemischte Strickgarn «; für diese gilt jedoch die Be¬
kanntmachung, betreffend Veräußerungs -, Berarbeit-
ungs - und Bewegungsverbot für Web-, Trikot -, Wirk-
und Strickgarne (W . I . 761/12 . 15. ff . R . A ), vom
31. Dezember 1915 nebst Nachträgen.

3. Stickgarne , Nähfäden , Strick-, Stopf - und Häkelgarne,
die bereits am 1. April 1916 in handelsfertiger Auf¬
machung für den ffleinverkanf vorhanden waren , dürfen
im Jnlande veräußert und zu ihrem bestimmnngsge-
mäßen Zwecke verwendet werden.

4. Offene Ladengeschäfte dürfen beschlagnahmt« Garne , die
bereits am 1. April 1916 bei ihnen gelagert haben,
höchstens jedoch 50 Kg., an Haushaltungen und Haus¬
gewerbetreibende zur beliebigen Verarbeitung im eige¬
nen Betriebe in Mengen veräußern , die bei jedem Ein-
zelverkanf 10 Kg. nicht übersteigen.

§4.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Bornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstän¬
den verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über
sie nicht sind. Den rechtsgeschäftlichenVerfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen . Trotz der Beschlagnahme
sind alle Veränderungen und Verfügungen zulässig, die mit
Zustimmung der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums erfolgen.

Verboten ist insbesondere
das Mischen, Bleichen, Färben , Einfetten und Ver¬

spinnen beschlagnahmter Baumwollspinnstoffe,
ferner die Herstellung von Watte,

das Weben, Wirken , Stricken , Klöppeln , Flechten,
Zwirnen , Veredeln lz. B . Bleichen, Färben usw.) ,
Spulen , Zetteln , Schlichten, Kleben und Reißen
beschlagnahmter Garne , Zwirne und Garn - und
Zwirn abfalle.

8 5.
Aufträge von Heeres - «nd MarinebehSrde «.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung , Lieferung
und Verarbeitung der beschlagnahmten Gegenständ« gestat¬
tet zwecks Erfüllung von Aufträgen von Heeres- oder Ma°
rinebehördcn gegen amtlichen Belegschein 3, sofern die An¬
ordnungen in §§ 8 und 9 dieser Bekanntmachung beobach¬
tet werden . Für das Verfahren bei der Ausfertigung des
Belegscheines sind die jeweiligen , vom Königlichen Kriegs¬
ministerium veröffentlichten „Erläuterungen zum Beleg¬
schein 3" maßgebend . Bevor nicht der Belegschein, ovd-
nuugsgemäß ausgefüllt und unterschrieben und von der
Kriegs - Rohstoff - Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums genehmigt , dem Lieferer vorliegt , darf
dieser mit der Verarbeitung beschlagnahmter Baumwoll-
fpiunstoffe, Garne oder Zwirne nicht beginnen.

Beschlagnahmte Linters dürfen ohne Belegschein, jedoch
nur auf Bestellung der Kriegschemikalien Aktiengesellschaft,
Berlin W., fföthener Str . 1—4, zu Nitrierbaumwolle ver¬
arbeitet werden.

8 «.
Beräußeruogserlaudnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung der im § 2
bezeichneten Gegenstände , außer gemäß § 5 zur Erfüllung
von Aufträgen der Heeres- und Marinebehörden , noch in
folgenden Fällen erlaubt , sofern die Anordnungen nn § 8
dieser Bekanntmachung beobachtet werden:

1. Auf Grund einer von der ffriegs -Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministerinms erteil

im  Au »nah« «l»e» illigung , die »noch ***** amtlich»«
Freigabeschein nachgewieseu wird.

3. Garn - und Zwirnabfälle (§ 2 N». 1) sowie Weberei¬
kehricht sind der KriegS-Hadern -Aktiengesellschaft, Ber¬
lin SB., Leipziger Str . 75/76 «nzubiete« , widrigenfaM
ihre Enteignung zu gewärtigen ist.

8 ?.
Berarbeitungserlanbnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Berarbeitung der im I
2 bezeichneten Gegenstände (außer gemäß § 5 zur Erfül¬
lung von Aufträgen der Heeres- und Marrnebehörden ) n»ch
in folgenden Fällen erlaubt , sofern die Anordnungen tlh
§ 9 dieser Bekanntmachung beobachtet werden:

1. Diese Gegenstände dürfen auf Grund einer von de»
.ffriegs-Rohstoff-Abteilung erteilten Dusnahmebewi !-
ligung , die durch «inen amtlichen Freigabeschein nach¬
gewiesen wird , verarbeitet werde» .

2. Ketten aus Baumwollgarn oder baumwollhaltigem
Garn dürfen nur verarbeitet werden , soweit darrbor
ein Belegschein 3 oder ein n a ch d e m 1. I u l i 1999
ausgestellter  Freigabescheiu vorliegt.

Falls bis zum Inkrafttreten dieser Bekanntmachung die
Verarbeitung von baumwollenen Ketten in weitergehendem
Maße gestattet war , darf das im Webprozeß befindliche
Stück Webware bis zum Ablauf des 5. April 1917 fertig
geftellt werden . X

Beschlagnahmte Ketten und die zum Abweben et» « er¬
forderlichen beschlagnahmten Schnßgarne können ans 9H»-
trag durch die Kriegs -Rohstoff-Abteilung des KönigAh
Preußischen ffriegsministeriums freigegeben werden , wenn
daraus Gegenstände für die Heeresverwaltung hergestelR
werden . Antragsvordrucke sind unter Angabe der BordrnA-
Nr . Bst . 1273b mit Postkarte (nicht mit Brief ) bei der
Vordruckverwaltung der ffriegs -Rohstoff-Abteilnng de« Kö¬
niglich Preußischen ffriegsministeriums , Berlin SW . «9,
Verlängerte Hedemannstraße 10, anzufordern.

8».
Höchstpreise.

Die Veräußerung oder Lieferung der im § 2 oezeich-
netfn Gegenstände nach §§ 3, 5 und 6 dieser Bekanntmmh-
ung wird nur unter der Bedingung gestattet, daß keine hö¬
heren Preise als die in der Bekanntmachung Nr . W . 9T.
1800/2 . 16. ff . R . A. und deren Nachträgen festgesetzte«
Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe , Baumwollgespmfte
«nd deren Abfälle gefordert oder bezahlt werden.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall , daß vor bmt
1. April 1916 höhere Preise als die Höchstpreise vereinbart
sein sollten. Jedoch dürfen Garnlieferungsverträge , die
vor dem 1. April 1916 zu höheren Preisen abgeschkost« r
worden sind, zu diesen Preisen insoweit erfüllt « erden, a»
dies erforderlich ist zur Erfüllung von Heeresaufträgen ge¬
gen Belegschein 3, über welche die auftraggebrnde Heeres¬
oder Marinebehörde dem Garnverbraucher bereits vor dem
1. April 1916 den Zuschlag erteilt hat . In gleicher Weise
dürfen Garnlieferungsverträge , die vor dem 1. April 1919
gegen Freigabeschern für Nähfäden zu höheren Preisen Äd-
geschloffen worden sind, zu diesen Preisen erfüllt wert»« ,
falls der Freigabeschein vor dem 1. April 1918 ansgefertibt
worden ist.

Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden ferne
Anwendung auf Auslandsfpinnstoffe und Anslandsmrrne
(tz 3 Ziffer I) .

8 »■
Aushang der Bekanntmachung.

Die in dieser Bekanntmachung gestattet« Aerarbeiwmg
der im § 2 bezeichneten Gegenstände ist nur zulästig, w« ,n
die Bekanntmachung an einer sichtbaren Stelle des Betvie-
bes ausgehängt wird . Abdrucke der Bekanntmachung kknd
bei der Bordruckverwaltung , der ffriegs -Rohstoff-Abteifeng
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums,
SW . 48, Verlängerte Hedemannstraße 10, erhältlich

8 io.
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Einträge , die die Meldepflicht nnd « sl-
dungen über die im § 2 bezeichneten Gegenstände betreffs,
sind an das Webstofs-Meldeamt der ffriegs -Rohstosf-AKoi-
lung des Königlich Preußischen ffriegsministeriums , Booltn
SW . 48, Verlängerte Hedemannstr . 10, alle tbrige « Ab¬
fragen und Anträge , die d i e s e Bekanntmachung betreff,
sind an die ffriegs -Rohstoff-Abteilung , Sektion W.  n , 8W
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin ML.
48, Verlängerte Hedemannstr . 10, zu richten und am Kopse
des Schreibens mit der Aufschrift: „Betrifft BanmmN
beschlagnahme" zu versehen.

Frankfurt (Main ), den 1. April 1917.
Stell ». Gcneral -Kommand « 19. A.-K.

k « dlr» z,  de « 1. April 1017.
Kommandanturd« Fest«», « odlenA-Gh»«nd»»i»ft^

ia I Nr . 4715/3 . 17.
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